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6.6 Mittelabruf und Auszahlungsverfahren

 Zuwendungen werden fru hestens ausgezahlt, wenn der 
Zuwendungsbescheid formell bestandskra ftig ist und die 
Zuwendungsempfa nger einen Abrufantrag bei der Thu ringer 
Aufbaubank gestellt haben. 

 Abweichend von Nr. 1.4 der Anlage 2 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 
Thu rLHO (ANBest-P) kann die Zuwendung nur insoweit und 
nicht eher abgefordert werden, als zuwendungsfa hige Aus-
gaben tatsa chlich bezahlt worden sind.

 Die Zuwendung muss bis spa testens drei Monate nach Ende 
des Bewilligungszeitraums abgerufen werden. Einzelheiten 
regelt der Zuwendungsbescheid. Weitere Informationen sind 
den Internetseiten der Thu ringer Aufbaubank zu entnehmen.

6.7 Mitteilungspichten

 Die Zuwendungsempfa nger ko nnen durch die Bewilligungs-
beho rde aufgefordert werden, regelma ßig u ber den fachlichen 
Projektfortschritt zu berichten. Na heres hierzu regelt der 
Zuwendungsbescheid. Die Bewilligungsbeho rde kann unge-
achtet dessen zu jeder Zeit auch ohne vorherige Anmeldung 
den Projektfortschritt bei den Zuwendungsempfa ngern kon-
trollieren.

 Die Zuwendungsempfa nger haben der Bewilligungsbeho rde 
unverzu glich alle Vera nderungen mitzuteilen, die Auswir-
kungen auf die Zuwendung haben ko nnen. Dazu geho ren u. a. 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Liquidation, Antragstel-
lung zur Ero ffnung eines Insolvenzverfahrens oder die vorzei-
tige Beendigung des Projekts.

6.8 Subventionserhebliche Tatsachen 

 Die fu r die Bewilligung, Gewa hrung, Ru ckforderung, Weiter-
gewa hrung oder das Belassen einer Zuwendung oder eines 
Zuwendungsvorteils anzugebenden Tatsachen sind subven-
tionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch und § 1 
des Thu ringer Subventionsgesetzes i. V. m. §§ 2 bis 6 Sub-
ventionsgesetz. Sofern der Zuwendungsempfa nger unrichtige 
oder unvollsta ndige Angaben u ber subventionserhebliche 
Tatsachen macht oder Angaben u ber subventionserhebliche 
Tatsachen unterla sst oder die Mittel abweichend vom Ver-
wendungszweck verwendet, kann er sich gema ß § 264 StGB 
des Subventionsbetrugs strafbar machen. Eine Entstellung 
oder Unterdru ckung von subventionserheblichen Tatsachen 
kann als Betrug im Sinne § 263 StGB strafbar sein.

6.9 Verwendungsnachweisverfahren 

 Die Zuwendungsempfa nger haben die ordnungsgema ße Ver-
wendung der Mittel entsprechend den Regelungen der Nr. 6.1 
bis Nr. 6.4 der ANBest-P bei der Bewilligungsbeho rde nach-
zuweisen. 

6.10 Pru fungsrechte 

 Die Bewilligungsbeho rde und das fu r die Fo rderung zusta n-
dige Ministerium sind berechtigt, den Einsatz der abgefor-
derten Mittel durch o rtliche Erhebung zu pru fen oder pru fen zu 
lassen und Bu cher, Belege und sonstige im Zusammenhang 
mit der Fo rderung stehende Unterlagen abzufordern und zu 
pru fen.

 Die Pru fungsrechte des Thu ringer Rechnungshofes nach  
§ 91 Thu rLHO bleiben unberu hrt. Der Zuwendungsempfa nger 
hat im Rahmen der Pru fungen mitzuwirken. Zum Zwecke der 
Nachpru fung sind durch den Zuwendungsempfa nger alle fu r 
die Nachweise erforderlichen Unterlagen und Belege entspre-
chend den Vorgaben im Zuwendungsbescheid aufzubewah-
ren.

7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Unterzeichnung in Kraft 
und mit Ablauf des 31.12.2026 außer Kraft. 

Erfurt, den 13.03.2024

Wolfgang Tiefensee
Thu ringer Minister fu r Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft
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Bekanntmachung der 3. A nderungssatzung des 
Gewa sserunterhaltungsverbands „Untere Saale/
Roda“ und ihrer Genehmigung

Das Thu ringer Ministerium fu r Umwelt, Energie und Naturschutz hat 
die nachstehend abgedruckte Satzungsa nderung des Gewa sser-
unterhaltungsverbands „Untere Saale/Roda“ gema ß § 5 Abs. 3 des 
Thu ringer Gesetzes u ber die Bildung von Gewa sserunterhaltungs-
verba nden vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74 -107-) genehmigt.

Diese genehmigte Satzungsa nderung wird hiermit o ffentlich bekannt 
gemacht.

Erfurt, den 12.03.2024

Im Auftrag

Holger Diening
Stv. Abteilungsleiter Technischer Umweltschutz, Wasserwirtschaft, Bergbau

Ministerium fu r Umwelt, Energie und Naturschutz
Erfurt, 12.03.2024
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3. Satzung zur A nderung 
der Verbandssatzung des 

Gewa sserunterhaltungsverbandes Untere Saale/Roda

Auf der Grundlage des § 33 der Verbandssatzung des Gewa sser- 
unterhaltungsverbands Untere Saale/Roda in Verbindung mit  
§§ 1, 3 des Thu ringer Gesetzes u ber die Bildung von Gewa sser-
unterhaltungsverba nden vom 28. Mai 2019 (GVBI. S. 74 -107-),  
§ 31 Abs. 2 und 3 des Thu ringer Wassergesetzes vom 28. Mai 2019 
(GVBI. S. 74), zuletzt gea ndert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 285) und §§ 6, 47 Abs. 1 Nr. 2, 58 des 
Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991 (BGBI. I S. 405),  
zuletzt gea ndert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBI. I S. 1578), 
in der jeweils geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung des 
Gewa sserunterhaltungsverbands Untere Saale/Roda in der Sitzung 
am 27. November 2023 folgende 3. Satzung zur A nderung der Ver-
bandssatzung beschlossen:

Artikel 1

A nderungsbestimmungen

1. § 18 Abs. 2 Nr. 13 wird wie folgt gefasst:

 „13. die Vergabe von Auftra gen von mehr als 150.000 Euro 
brutto.“

2. § 21 Abs. 2 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

 „5. die Durchfu hrung von Vergaben und Beauftragungen bis zu 
einer Ho he von 150.000 Euro brutto je Vertrag. Die Gescha fts-
fu hrung informiert den Vorstand u ber Vergaben und Beauftra-
gungen zwischen 50.000 Euro und 150.000 Euro brutto.“

3. § 19 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2) Der Verbandsvorsteher als Vorstandsvorsitzender la dt die 
Vorstandsmitglieder und die Rechtsaufsichtsbeho rde mit min-
destens zweiwo chiger Frist zu den Sitzungen ein und teilt die vor-
la uge Tagesordnung mit. In dringenden Fa llen bedarf es keiner 
Frist. In der Ladung ist darauf hinzuweisen.

 Die U bersendung der Einladung erfolgt per E-Mail an die letzte 
bekannte E-Mail-Adresse der Adressaten. Auf besonderes Ver-
langen erfolgt die U bersendung der Einladung mit einfacher Post 
an die letzte bekannte Anschrift.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Satzungsa nderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Jena, den 28.11.2023

Carl Krumbholz
Verbandsvorsteher Siegel

Widerrufsbescheid gema ß § 18 Abs. 3 Satz 2 des 
Verpackungsgesetzes

Aufgrund der Erkla rung der Altera System GmbH, Horst-Henning-
Platz 1, 51373 Leverkusen (nachfolgend Systembetreiberin genannt) 
vom 08.12.2023, den Betrieb ihres Systems nicht weiter aufrecht-
zuerhalten, ergeht gema ß § 18 Abs. 3 Satz 2 Verpackungsgesetz 
(VerpackG) vom 05.07.2017 (BGBl. I S. 2234), zuletzt gea ndert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.05.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 124),  
folgender

I. Bescheid:

1. Der Genehmigungsbescheid der Altera System GmbH des Thu -
ringer Ministeriums fu r Umwelt, Energie und Naturschutz vom 
01.12.2021 (Thu rStAnz Nr. 52/2021 S. 2180) wird widerrufen.

2. Die Systembetreiberin hat die Einstellung des dualen Systems, 
soweit dies noch nicht erfolgt ist, unverzu glich der Stiftung Zen-
trale Stelle Verpackungsregister und der Gemeinsamen Stelle 
nach § 19 VerpackG mitzuteilen.

3. Die Systembetreiberin hat die aus dem Systembetrieb entstan-
denen Pichten, die sich aufgrund der Nebenbestimmungen des 
in Nr. I. 1 genannten Bescheides und nach dem Verpackungs-
gesetz ergeben, auch u ber die Wirksamkeit des Widerrufs hinaus 
zu erfu llen. 

4. Dieser Bescheid wird im Thu ringer Staatsanzeiger o ffentlich 
bekanntgegeben und ist vom Zeitpunkt der Bekanntgabe an 
wirksam.

5. Der Bescheid mit Begru ndung kann innerhalb eines Monats nach 
Vero ffentlichung im Thu ringer Staatsanzeiger an den Arbeits-
tagen (Werktage von Montag bis Freitag) zwischen 09:00 und 
15:30 Uhr beim Thu ringer Ministerium fu r Umwelt, Energie und 
Naturschutz, Beethovenstraße 3, 99096 Erfurt, Referat 27, einge-
sehen werden.

6. Die Systembetreiberin tra gt die Kosten des Verfahrens. Die 
Kostenentscheidung ergeht durch gesonderten Bescheid.

II. Begru ndung (nicht vero ffentlicht)

III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung Klage beim Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, in 
99425 Weimar entweder schriftlich oder nach Maßgabe des § 55 a 
der Verwaltungsgerichtsordnung durch Einreichung eines elektro-
nischen Dokuments oder zu Protokoll der Urkundsbeamtin oder des 
Urkundsbeamten der Gescha ftsstelle erhoben werden. Die Klage 
muss die Kla gerin oder den Kla ger, die Beklagte oder den Beklag-
ten sowie den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begru ndung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und die angefoch-
tene Verfu gung soll in Abschrift beigefu gt werden. Falls die Klage 
schriftlich oder zu Protokoll erhoben wird, sollen der Klage nebst 
Anlagen so viele Abschriften beigefu gt werden, dass alle Beteiligten 
eine Ausfertigung erhalten ko nnen.

Ministerium fu r Umwelt, Energie und Naturschutz
Erfurt, 14.03.2024
Az.: 1070-27-8782/3-19-2544/2024
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